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Dieter Heidemann/Wolfgang Plucinski/Arndt Thomas

DIE BEITRÄGE DER SOZIALGEOGRAPHIE ZUR BILDUNGSÖKONOMIE UND

INFRASTRUKTURPLANUNG

Vorbemerkung: Dieser Artikel wurde - nur unwesentlich verändert -

im WS 72/73 in Marburg in einem Mittelseminar(mit dem Thema :

Sozialgeographie) als Arbeit vorgelegt.Auf Grundlage dieses Papiers

wurden anhand eines GEIPEL-Aufsatzes(GEIPEL)1971)die Hauptthesen

der Arbeit im Seminar nochmals diskutiert.

EINLEITUNG
In Veröffentlichungen über Bildungsplanung und Bildungschancen in

der BRD findet sich neben der obligatorischen Erwähnung des Ökono-

men EDDING,des Soziologen PEISERT,des Stadtplaners GEISSLER und des
Pädagogen AURIN u.a. meistauch ein Hinweis auf den Sozialgeographen

R.GEIPEL.Cvgl.BECKER 1971,5.11 und HANDWÖRTERBUCH,Spalte 2607).

Das ha t einen doppelten Grund.
Die Entwicklung des BRD-Kapitalismus machte in den 6oer Jahren eine.

Umstrukturierung des Ausbildungssystems immer notwendiger.Die aus
dieser Notwendigkeit entstandene Bildungsökonomie entwickelte Kon-

zepte,um die Krise zu lösen.Zur Durchsetzung mußten diese Konzepte

natürlich regional konkretisiert werden.Und hier sah die Sozialgeo-

graphie ihre Aufgabe.
Zugleich war die Bedeutung der Sozialgeographie mit zunehmender
Anpassung auch der Geisteswissenschaften an die Kapitalverwertungs-

bedingungen im Schwinden begriffen.Die Chance der Aufwertung sahen die,N

Sozialgeographen durch ständige Hinweise auf die Möglichkeiten der

Geographie bei der Lösung von aktuellen Problemen gegeben.

Konsequenterweise ist bei R.GEIPEL der immer wiederkehrende Hinweis,

daß die Geographie Fehlinvestitionen vermeiden und bei Staatsauf-

gaben mithelfen kann,das wichtigste Argument,warum Sozialgeographie

nicht einfach beiseite gelassen werden darf(z.B.GEIPEL 1965,S.5953;

1966,S.452;1968a,S.23;1968b,S,155,157,16T;1971,S. 6of).

Mitte der 6oer Jahre fing GEIPEL damit an,raumrelevantes Bildungs-

verhalten zu untersuchen und er ist bis heute der einzige bedeutende:

Vertreter der Sozialgeographie unter den Bildungsplanern geblieben.

Die "Geographie des Bildungswesens" kann daher mit R.GEIPEL identifi-
ziert werden.Zugleich ist GEIPEL heute Vertreter dew prozessualen

Ansatzes,wie er 9tUPPERT?SCHAFFER u.a.definiert wurde.
Um diesen Ansatz sowie den Beitrag der Sozialgeographie zur Bildungs-

ökonomie und Infrastrukturplanung einordnen zu können,müssen wir

zunächst den allgemeinen Rahmen darstellen,aiif dessen Grundlage eine

Einschätzung erst möglich wird.

-7-
Da Bildungsplanung Teil der Infrastrukturplanung ist,die ihrerseits
vom Staat betrieben wird,beginnen wir mit der Funktion und der

Bestimmung des Staates,setzan uns dann kurz mit bürgerlichen Infra-

strukturtheorien auseinander,gehen auf die Entwicklung des Ausbildungs-
sektors und die Bildungsökonomie ein,um dann - nach Darstellung

allgemeiner Bildungsplanungeansätze - zur Kritik der Geographie des
Bildungswesens und R.GEIPELs zu kommen.

DER STAAT 
Der Staat ist kein Naturprodukt,kein freier Zusammenschluß von

Menschen,er ist kein von Gott eingesetztes Gremien oder eine Ver-
wirklichung einer sittlichen Idee.

Die Entstehung des Staates läßt sich aus der ökonomischen Entwicklungs-
geschichte der Menschheit erklären.

Solange die Menschen noch als Gleißt e daTieren und produzieren
müssen um ihre Existenz überhaupt zu sichern,bildetadie Produktion

und die Verwaltung,Organisation und Aufrechterhaltung der Produktion
noch eine unmittelbare Einheit.Es ist also noch kein besonderer
Apparat notwendig,um die Produktion aufrechtzuerhalten.

Mit zunehmender Entwicklung der Arbeitsmittel(Werkzeuge)und der

Geschicklichkeit usw.kann mehr produziert werden.Es ist nicht mehr
die Notwendigkeit der gemeinsamen Produktion gegeben.

"Je weniger faktisch das Eigentum des Einzelnen nur verwertet werden
kann durch gemeinsame Arbeit - also z.B.wie die Wasserleitungen im
Orient -,je mehr der rein naturwüchsige Charakter des Stammes durch
historische Bewegung,Wanderung gebrochen;je mehr ferner der Stamm
sich entfernt von seinem ursprünglichen Sitz und fremden Boden
okkupiert,also in wesentlich neue Arbeitsbedingungen tritt und die
Energie des Einzelnen mehr entwickelt ist - sein gemeinsamer Charakter
mehr als negative Einheit nach außen erscheint und so erscheinen muß -
um so mehr die Bedingungen gegeben,daß der Einzelne Privateigentümer
von Grund und Boden-besonderer Parzelle-wird,deren besondere Bear-
beitung ihm und seiner Familie anheimfällt.Die Gemeinde - als Staat -
ist einerseits die Beziehung dieser freien und gleichen Privateigen-
tümer aufeinander,ihre Verbindung gegen außen,und ist zugleich
ihre Garantie." T)
Auf der Grundlage des Privateigentums ist die ungleiche Entwicklung

schon gegeben.Zum einen bildeten sich Besitzunterschiede heraus,indem
der Adel(oft Kriegdführer,denn Stämme,die diese Form des Eigentums

herausbildeten,waren wesentlich auch durch Kriegsführung geprägt
siehe Wanderungen etc.)sich ungleich mehr Land,von dem aneignete,

was neu hinzugewonn-en worden wer,und darüber hinaus das unverteilte

Volksland verwaltete.Zum anderen bildeten sich Besitzunterschiede,
da nun das Produkt eines jeddn Privateigentümers auch privates Produkt

war und somit auch recht unterschiedlich ausfallen konnte - gegeben
durch natürliche Bedingungen wie Bodenqualität und schlechte Ernten

1)Marx,K.,Grundrisse...,FfM 1971(Nachdruck),S.378
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sowie auch durch Familienverhältnisse oder zu leistenden Kriegsdienst.

Diese unterschiedliche Entwicklung des Besitzes kristallisierte bald

zwei Pole heraus,nämlich große und kleine Grundeigentümer.Es ent-
standen Besitzklassen,und indem die ökonomisch stärkste. Klasse sich
zum politischen Herrscher machte,war der Staat geboren.((Dieser Prozeß

verlief historisch natürlich nicht so gradlinig,sondern setzte sich
im Laufe der Zeit unter Überwindung z.T.gegenläufiger Entwicklungen

durch.).
"Der Staat ist entstanden aus dem Bedürfnis Klassengegensätze im
Zaum zu halten;da er aber gleichzeitig mitten im Konflikt dieser
Klassen entstanden ist,so ist er in der Regel Staat der mächtigsten
ökonomisch herrschenden Klasse." 1)
In aalen vorkapitalistischen(Staaten) Klassengesellschaften war

die ökonomisch herrschende Klasse auch direkt die politisch herrschende .

Alle vorkapitaliatischen Staaten waren Ständestaaten.Der Inhalt des

Staatee,nämlich Instrument der Klassenherrschaft zu sein,hatte sich

die Form der Herrschaft des großen über das kleine Eigentum gegeben.

DER BÜRGERLICHE(KAEITALISTISCHE)STAAT

Auch der bürgerliche Staat ist Klassenstaat.Er sichert die Herrschaft

dee Kapitals über die Lohnarbeit,d.ir Inhalt des bürgerlichen Staates
ist genauso Instrument von Klassenherrschaft zu sein.

Wie verträgt sich aber diese Behauptung damit,daß der Mensch in unserer
Gesellschaft vom Staat(bei der Rechtsprechung,im Wahlakt,Grundgesetz
und Bildung)gleich behandelt wird,daß z.B.dte Bestimmungen des

Strafgesetzbuches für einen Arbeiter genauso gelten wie für einen
Krupp-Manager,daß das Recht der freien Meinungsäußerung nach dem
Grundgesetz für den Bauern im Hinterland genauso gilt wie für Axel

Springer.Offensichtlich kann man also nicht von einer direkten

Klassenherrscahft sprechen,da ja alle gleich behandelt werden. Der
Haken muß woanders liegen.

Marx hat in seinen Schriften über den Staat(z.B.burr Judenfrage)den
bürgerlichen Staat als Staat im eigentlichen Sinne bezeichnet,d.h.daß

der Staat in der bürgerlichen Gesellschaft erst zum politischen

Staate wird,also daß er als politische Sphäre neben und außer der

Geeellechaflt steht.Während der Staat also in allen vorkapitaliatischen
Gesellschaften das politische Instrument der ökonomisch stärksten

Klasse war(siehe Mittelalter,siehe Antike),steht er in der bürgerlichen

Gesellschaft als rein politische Sphäre scheinbar neben und außer den
Klassen und Klasseninteressen,

1' )Engels ,F.,Ursprung... ‚Berlin 1968,5.295
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Die Beweislast liegt nun immer noch bei uns,wenn wir behaupten,der

bürgerliche Staat sei ein Klassenstaat,ein Staat,der die Interessen
des Kapitals vertritt.

Und wir gehen sogar weiter und behaupten,daß gerade die Existenz des

bürgerlichen Staates neben und außer der Gesellschaft die Form der

Klassenherrschaft ist,d.h.,däß er nur auf diese Art und Waise die
Herrschaft des Kapitals sichern kann.

Sehen wir uns dies genauer an.

In der bürgerlichen Gesellschaft muß wie in jeder Gesellschaft
Natur angeeignet werden(d.h.gearbeitet werden),damit die Existenz
dieser Gesellschaft gesichert iet. 1)
"Der erste geschichtliche Akt dieser Individuen,wodurch sie sich
von den Tieren unterscheiden,ist nicht,daß sie denken,sondern,daß
sie anfangen ihre Lebensmittel zu produzieren." 2)

"Man kann die Menschen durch das Bewußtsein,durch die Religion,dhrch
was man sonst will,von den Tieren unterscheiden.Sie selbst fangen
an sich von den Tieren zu unterscheiden,sobald sie anfangen,ihre
Lebensmittel zu produzieren,ein Schritt,der durch ihre körperliche
Organisation bedingt ist.Indem die. Menschen ihre Lebensmittel

	 3)produzieren,produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst."

Daß die Menschen produzieren und in Gesellschaft produzieren,unter-
scheidet also nicht die kapitalistische Gesellschaft von anderen
Gesellschaften.Was den Kapitalismus vom Mittelalter oder von der

Antike unterscheidet ist das Wie,nämlich wie produziert wird.
Nun kann man natürlich sagen,daß im Kapitalismus im Verhältnis von

Lohnarbeit und Kapital produziert wird.Diesstimmt auch,abar es sag t.

uns zu wenig aus.Wir müssen die kapitalistische Produktion genauer

da stell-en.
Nehmen wir die letzte Bundestagswahl.Hier wurde als ein zentrales
Argument die Sicherung der "sozialen und freien Marktwirtschaft"

immer wieder breit getreten. Und von der CDU wurde behauptet,daß

die SPD diese"freie und soziale Marktwirtschaft abschaffen und den .;
Sozialismus einführen wolle. 4) Hier kann man nur sagen:dieCDU hat
Köpfchen,denn sie hat erkannt,Daß Kapitalismus und "freie und soziale

Marktwirtschaft"zusammengehören und daß man man als staatatragende

Partei dieses Prinzip sichern muß..

1)Damit überhaupt erst die Gesellschaft "funktionieren" kann,damit sie
"Funktionsgesellschaft" genannt werden kann,damit also von ""Grund-

daseinsfunktionen" gesprochen werden kann,müssen die Menschen arbeiten,
allein aus dem Grund,da sie sonst jämmerlich verhungern würden.

2)Marx/Engels,MEW Bd.3,S.2o:

3)ebda.,S.21
4)Leider können wir diese pptimistische Beurteilung der CDU nicht teilen

wenn es auch noch so schön wäre,daß die SPD den Sozialismus wolle.



Im Grunde heißt Sicherung der freien Marktwirtschaft doch nichts
weiter , als da3 die voneinander unabhängigen Privatproduzenten

auch unabhängig voneinander produzieren und ale solche konkurrieren

können,d.h.die Sicherung der freien Konkurrenz.

Nun können wir also schon näher bestimmen,wie im Kapitalismus

produziert wird.Einmal,wie oben schon gesagt,unter dem Verhältnis
von Lohnarbeit und Kapital.Des wei.teren,daß von einander unabhängigen

Privatproduzenten unter der Bedingung der Konkurrenz produziert
wird,daß also viele Einzelkapitale unabhängig voneinander produzieren

und miteinander in Konkurrenz stehen. Die Einzelkapitale stehen

aber nicht miteinander in Konkurrenz,weil ihnen das "Konkurrenz-
prinzip" am meisten Spaß macht oder wdtl sich die Kapitlistenklasse
auf einer Versammlung auf diese Form der Produktion geeinigt hat,

sondern weil ihnen der Zweck ihrer Produktion - nämlich die
Maximierung des Profits bzw.daß nur wegen des Profits produziert

wird - die Konkurrenz aufzwingt.

Schon haben wir ein weiteres Kriterium für diie kapitalistische,

Produktion: a)Produktion im Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital

b)unabhängige Privatproduzenten produzieren unter der Bedingung

der Konkurrenz c) es wird des Profits wegen produziert.

Und das alles dient dazu,das Privateigentum zu erhalten,also last

but not least d) im Kapitalismus wird produziert um dös Privateigen-

tum zu sichern.Denn würde der Lohnarbeiter seine Arbeitskraft

(bzw,sein Arbeitavermögen)nicht an den Kapitalisten verkaufen und '
würde somit nicht kapitalistisch produziert,dann würde das Privat-

eigentum der beiden "Gruppen"(der Lohnarbeiter und der Kapitalisten)

flöten gehen.Der Lohnarbeiter könnte sein Privateigentum,die Ware

Arbeitskraft,nicht erhalten,weil er keinen Lohn bekäme und der
Kapitalist könnte sein Privateigentum,die Produktionmittel,nicht

erhalten,weil er sie nach und nach aufzehren müßte,bis er in
der gleichen Lage wäre wie der Lohnarbeiter(dazu kommt noch,daß
die Produktionsmittel,auch solange sie nicht genutzt werden,den

Weg alles Toten gehen:sie werden zu Staub und Asche,d.h.die
Maschinen verrosten).

Der Kapitalismus zeigt also die gleichen Phänomene wie alle. Gesell-
achaften:wenn nicht produziert wird gehn sie ein.

Was hat das Ganze nun mit dem Staat zu tun?

Und nun sagen wir wieder:der Staat hält diese Produktionsverhältnisse

aufrecht,d.h.er hält das Ausbeutungsverhältnis von Lohnarbeit

und Kapital aufrecht,er hält die Konkurrenz aufrecht,er hält die

Produktion um des Profits willen aufrecht und schließlich hält

er damit das Privateigentum aufrecht.Der Staat ist das Instrument~

des Kapitals,dieses System aufrechtzuerhalten.

Konkret:Würde diese Produktion - wie beschrieben - stattfinden,
so wäre ihre Existenzgrundlage im Nu zerstört.Der Kapitalismus
wäre am Ende,ehe er überhaupt begonnen hätte.

Würde die Produktion im Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital
unter den beschribenen Bedingungen stattfinden,dann wären die

Träger der Ware Arbeitskraft,die Lohnarbeiter, bald körperlich
und geistig völlig ruiniert,denn dar Kapitalist würde versuchen
den Arbeitstag bis an seine natürliche Grenze(24 Std,) zu ver-
längern(siehe als Beispiel die Frühphase des Kapitlismus und

den Kampf um den Normalarbeitstag).Das Kapital würde die wichtigste

Bedingung seiner Produktion zugrunderichten und somit sich selbst.
Wer würde denn die allgeminen Bedingungen der Produktion wie z.B.
Straßenbau,Schulbau,Bildungswesen,Poet,Gesundheitswesen,MÜll-

beseitigung,Umweltschutz,Rechtswesen herstellen?

Die Notwendigkeit der Herstellung dieser allgemeinen Bedingungen

(Voraussetzungen)der Produktion,andererseits die Unfähigkeit diese
unter kapitalistischen Konkurrenzbedingungen herzustellen,macht

es notwendig,daß sich außerhaLb der Gesellschaft(äußerhalb der

Produktion,der Ökonomie)eine scheinbar selbständige Sphäre
konstituiert,die nicht unter kapitalistischen Bedingungen die
allgeminen Voraussetzungen für die kapitalistische Produktion
schafft.

Dies. ist es,was MARX als die Verdopplung von Staat und Gesell-

schaft bezeichnet bzw.als Besonderung des Staates von der Gesell-

schaft.Die scheinbar selbständige Sphäre,die notwendig ist,damit
kapitalistische Produktion überhaupt stattfindet,ist der
bürgerliche Staat.
1FSo macht der Staat die Konstituierung der in Einzelinteressen
zerfallenden Gesellschaft historisch erst möglich gerade auf
Grund der Tatsache,daß er ihre Existenzgrundlage sichert(wie
Erhaltung der Lohnarbeiterklasse als Ausbeutungsobjekte des
Kapitals,Schaffung allgemeiner Produktionsbedingungen,Rechts-
verhältnisse),die das Kapital entweder infolge seines durch
die Konkurrenz aufgeherrschten Zwangs zur maximalen Kapital -
verwertung immer wieder zu destruieren tendiert(vgl.Ausdehnung
des Arbeitstags,verschärfte Intensivierung der Arbeit und als
Antwort darauf Arbeitsschutzgesetze usw.)oder gar nicht zu eru
zeugen vermag,da die Erzeugungsbedingungen nicht-kapitalistische
Produktion implizieren(wie es auf einen Großteil der allgemeinen
materiellen Produktionsbedingungen zutrifft).Der Staat nimmt also
Funktionen zur Erhaltung der kapitalistischen Gesellschaft wahr,

num..	



und er kann sie gerade deshalb wahrnehmen, weil er als besondere
Institution neben und außer der bürgerlichen Gesellschaft den
Notwendigkeiten der Mehrwertproduktion nicht unterworfen ist,
wie das Einzelkapital, und sei es noch so groß." 1)

So, nun haben wir den Braten endlich in der Pfanne und müssen

ihn bloß noch festhalten, damit er nicht wieder raushüpft.

Der Staat ist also keine unabhängige, freiwillige Vereinigung,

er ist bestimmt durch die kapitalistische Art und Weise der Pro-

duktion und somit ist er abhängig vom Kapitalverhältnis. Erst

jetzt haben wir den kapitalistischen Staat als Klassenstaat abge-

leitet - was vorher nur Behauptung war.
Doch wie gesagt: der Braten liegt erst in der Pfanne, gegessen ist

er noch nicht. Es könnte ja noch immer einer kommen und sagen:

Das ist ja alles schön und gut, ihr habt aufgezeigt, daß der

bürgerliche Staat Klassenstaat ist, aber - und hier liegt der

Hase im Pfeffer - wieso behandelt dieser Klassenstaat die Menschen

denn alle gleich, wie wir anfangs gesehen haben?  War euer Braten
vielleicht doch ein faules Ei?

Und dieser Einwand ist durchaus berechtigt! Aber die Antwort
darauf ist im Grunde schon gegeben mit der Darstellung, daß der

Staat die allgemeinen Produktionsbedingungen der Gesellschaft

sichert, also letztlich das Privateigentum sichert. Der Staat

behandelt die Menschen als das was sie sind, als Privateigentümer.
Und als solche sind sie alle gleich - ob Krupp-Manager oder

Fließbandarbeiter, ob Kleinbauer oder Axel Springer. Der Arbeiter

let Privateigentümer seiner Ware Arbeitskraft, und der Kapitalist

ist Privateigentümer seiner Produktionsmittel.

Als Lohnarbeiter und Kapitalist stehen sie sich in der Produktion

gegenüber, und dieses Verhältnis ist konstitutiv als Klassenverhält-

nis; das was es aber macht, das Kapitalist und Lohnarbeiter sich
als freie und gleiche Menschen gegenüberstehen, ist, daß sie freie

und gleiche Privateigentümer sind (nicht insofern sie gleichviel

besitzen). Jeder kann über sein Privateigentum (das was ihn gleich
macht) frei verfügen.2) 

1)Altvater, 1972 Zu einigen Problemen. . .

2)Das ist es auch, was den Sklaven vom Lohnarbeiter unterscheidet.
Ihnen beiden gemeinsam ist, daß sie ausgebeutet werden, d.h. daß
ihnen unbezahlte Mehrarbeit abgepresst wird. Der Unterschied ist die
Form der Ausbeutung. "So entscheidend es für die Erkenntnis des
Werts überhaupt, ihn als bloße Gerinnung von Arbeitszeit, als bloß
vergegenständlichte Arbeit, so entscheidend ist es für die Erkennt-
nis des Mehrwerts, ihn als bloße Gerinnung von Surplusarbeitszeit,
als bloße vergegenständlichte Mehrarbeit zu begreifen. Nur die Form,
worin diese Mehrarbeit dem unmittelbaren Produzenten, dem Arbeiter,
abgepresst wird, unterscheidet die ökonomischen Gesellschaftsforma-
tionen, z.B. die Gesellschaft der Sklaverei, von der der Lohnarbeit."
MEW 23, J. 231
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Daß nur diese Freiheit und Gleichheit gemeint sein kann, können

wir im bürgerlichen Gesetzbuch nachlesen, wo nur gegen das Privat-

eigentum Recht ausgelegt wird, wenn ein anderes bedroht ist. Die

Freiheit besteht darin, das man Privateigentümer ist und sein muß,

um zu existieren, und es also auch erhalten muß; und diese Erhaltung
des Privateigentums geschieht in der vorher dargestellten Art und

Weise der Produktion. Die Freiheit des Menschen in der,bürgerlichen

.esellschaft ist die Freiheit des Privateigentums. Der Mensch kann

nur Mensch sein, d.h. leben, indem er Privateigentümer ist; nur als
Privateigentümer kann er sich reproduzieren.

"Da das Eigentum der Individuen im e-apitalismus aus ihrer Stellung
zur Produktion hervorgeht, besteht ihre Freiheit also gerade
darin, sich als die Subjekte zu reproduzieren, zu denen sie die
kapitalistische Reproduktion bestimmt: zu Kapitalisten und Lohn-
arbei'ter'n_" 1)
Wenn der Staat die Menschen als Gleiche behandelt, behandelt er sie

als Privateigentümer, und als solche sind sie von vornherein
kapitalistisch produziert; denn nur im Kapitalismus ist das freie

Privateigentum ( der Lohnarbeiter als freier Privateigentümer im
Gegensatz zu Sklaven und Leibeigenen ) die allgemeine Grundlage der

Gesellschaft.

"Die Pointe liegt gerade darin, daß das Privatinteresse selbst
schon ein gesellschaftlich bestimmtes Interesse ist und innerhalb
der von der Gesellschaft gesetzen Bedingungen und mit den von ihr
gegebenen Mittlen erreicht werden kann; also an die Reproduktion
dieser Bedingungen und Mittel gebunden ist. Es ist das Interesse
der Privaten; aber dessen Inhalt wie Form und Mittel der Verwirk-
lichung durch von allen unabhängige gesellschaftliche Bedingungen
gegeben." 2)
Hier haben wir nun den Staat, der aus einer klassenmäßig betriebenen
Produktion entsnringt, also Klassenstaat ist, und der gleichzeitig

den realen Schein der Gleichheit hervorbringt. Der Staat muß notwendig
die Privatinteressen der Individuen wahrnehmen, die sich in der

bürgerlichen Gesellschaft immer darauf richten müssen, sich als
Privateigentümer zu erhalten, d.h. konkurrenz- und somit existenz-
fähig zu bleiben, und die nicht durch Privatkapitalistische Produktion

Verwirklicht werden können. Indem der Staat von den Lohnarbeitern

und Kapitalisten abstrahiert und sie als Gleiche behandelt, schafft

er gerade die Voraussetzung, daß die Produktion im Verhältnis
Lohnarbeit und Kapital stattfinden kann - schafft er also die

Voraussetzung für die Ungleichheit. 3)

1) Münchener Studentenzeitung (MSZ) Nr. 8, 31.1o.1972, Zum Wahlzirkus
72 : 2 Programme - 1 Staat

2) Marx, K., Grundrisse . . . 1971, S. 74
3) Auch R.GEIPEL bemerkt diesen Zwiespalt.Er stellt fest,daß Fahr-

schüler aus den unteren Sozialschichten stärker b enachteiligt....
Fortsetz.nächste S.



ALLGEMEINE FiCeYieT.le:;eßeeINGUNGEN (INFRASTRUKTUR) 

Mit der Beetimmung 	i Staates als Träger der allgemeinen Produktions-

bedinguneen haben wir im wesentlichen schon das abgeleitet,wes die

eUrgerliche ökonomie(aber auch z,B.die Geographie)unverstanden

als Infrastruktur bezeichnet.
Grob können die Funktienen des Staatea,die er in der kapitalistischen

Gesellschaft wahrnimmt,wie folgt aufgeteilt werden:

t1. Herstellung all fo einer materieller Produktionsbedingungen;

2. Setzung und Sicherung von allgemeinen Rechtsverhältnissen,

in denen sich die Beziehungen derRechtssubjekte in der

kapitalistischen Gesellschaft abspielen;
3. Reglung des Konflikts zwischen Lohnarbeit und Kapital(das

geschieht dann,wenn die Lohnarbeiter sich nicht nur als Rechts-

subjekte,sondern als Klasse verstehen);
Sicherung der Existenz und Expansion des nationalen Kapitals

auf dem kapitalistischen Weltmarkt. I)

'Alle diese Funktionen sind zwar sozusagen allgemeine  Charakteristika
des bürgerlichen Staats,aber sie entwickeln eich auf der
historischen Grundlage der Kapitalakkumulation." 2)
Was versteht nun die bürgerliche Wissenschaft unter Infrastruktur?

JOCHIMSEN versucht alle möglichen definitionsansätze unter  einen

Hut zu bringen und kommt zu folgendem Ergebnis:
"Infrastruktur ist die Gesamtheit der materiellen,institutionellen
und personellen Einrichtungen und Gegebenheiten,die der  arbeite-
teiligen Wirtschaft zur Verfügung stehen und dazu beitragen,daß
gleiche Faktorentgelte für gleiche Faktorleistungen(vollatändige
Integration)bei zweckmäßiger Allokation der Ressourcen (höchst -
mdgliches Niveau der Wirtschaftstätigkeit)gezahlt werden.Mit
Infraptruktur werden somit die wachstums-,integrations-,und
versorgungsnotwendigen Basisfunktionen einer Gesamtwirtschaft
umschrieben." 3)

Fortsetzung von letzter Seitee ...sind.Fahrgeldfreiheit würde aber
nicht alle Probleme lösen,denn: "Richtig ist hingegen,daß nur eine
gezielte statt einer pauschalen Maßnahme die erhoffte Wirkung
erbringen dürfte.Gerade gezielte Maßnahmen,die nur einen bestimmten,
in unserem Falle regional und sozial umschriebenen Personen-
kreis treffen sollen,sind aber bei einer allgemeinverbindlichen
gesetzlichen Reglung nicht möglich,weil jeder Staatsbürger vor
dem Gesetz gleich ist." (GEIPEL 1965)

1)Altvater,E.,1972,5.9
2)ebda.

3)Hanwörterbuch für Raumordnung	 ,Spalte1 , 31a

Einmal ist hier gesagt,daß im Grunde alles Infrastruktur ist,

denn alle ökonomischen und politischen Faktoren in der kaeita -

listischen Gesellschaft hängen miteinander zusammen und jeder

Einzelfaktor hängt letztlich von allen anderen ab,so trägt dann

auch alias dazu bei,daß gleiche Faktorentgelte nix. gleiche Faktor-
leistungen gezahlt  werden.Denn der Staat als Infrastrukturträger

kann nicht gemeint sein,oder ist er derjenige,der die zweck -
mäßige Allokation der Ressourcen schafft?Aber was kann zweckmäßige

Allokation anderes heißen,als zweckmäßig für die Kapitalver -

wertung zu sein.Andernfalls müßte es einen anderen Zweck edifier -

halb der kapitalistischen Gesellschaft geben,aber dann wären wir
im Bereich der Religion.

Auch die folgenden Merkmalsfeststellungen über die Infrastruktur

zeigen,daß die bürgerlichen Autoren nicht in der Lage sind,Infra-
struktur ursächlich zu erklären: 1)

1.MUSGRAVE sieht Infrastruktur durch ein technologisches Moment
gekennzeichnet,da "bei der Nutzung der Einrichtung durch ein In-

dividuum,die Nutzung durch ein anderes nicht ausgeschlossen
ist(z.B.Straßen,Parkanlagen)". 2)

2.BATOR sieht zwar das Versagen des Marktes als Grund,ist aber genau-
so unfähig dies zu erklären.

"In einer marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaft ist nicht
die Gewähr gegeben,daB die infrastrukturelle Ausstattung durch den
Markt den Erfordernissen einer arbeitsteiligen Wirtschaft ange-
paßt wird:Der Markt erweist sich bei den Infrastruktureinrichtungen
nicht als geeigneter Allokationsmechanismus.Unteilbarkeit,
Interdependenzen,falsche und unvollkommene enformationen der
Produzenten und Konsumenten und falsche Zurechnung von Kosten und
Erträgen führen zum Versagen des Marktes,d.h.zu Fehlleistungen von
Faktoren,die vom höchstmöglichen Niveau abführen." 3)

Hier ist das Versagen des Marktes auf Uninformiertheit sowie auf

technische und statistische Mängel zurückgeführt.Wie muß das
doch die Wissenschaftler wurmen,zwar auf den Mond fliegen zu

,kennen,hier auf der Erde aber lächerliche Kosten- und Ertrags-
rechnungen nicht durchführen zu kennen.

1) Die bürgerlichen Wissenschaftler sammeln zwar die verschiedensten
Merkmale der Infrastruktur und versuchen jewecils von ihrer
eigenen Sammlung ausgehend eine Theorie der Infrastruktur zu
entwickeln.Doch da die Merkmale aüßerlich und notwendigerweise
verschieden sind,gelingt es den bürgerlichen Wissenschaftlern
nicht,eine einheitliche Theorie zmrechtzuzimmern,die zur
Erklärung der Realität hinreicht.Es langt höchstens zu einem
additiven Zusammenfügen von Einzelerkenntnissen.Der gemeinsamen
Grundlage oder dem inneren Band der Merkmale können sie mittels
ihrer Methode (Ansetzen an äußerlichen Merkmalen) nicht auf die
Spur kommen.	 2)Handwörterbuch...S.1322	 3)ebda.




